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Informationen für Hersteller und Händler 
Für den unmittelbaren Verkauf vorverpackte Lebensmittel 

 
Mit dem Inkrafttreten der neuen Fertigpackungsverordnung (FPackV)1 sind wesent-
liche und bedeutsame Änderungen bei dem Verkauf von Fertigpackungen und an-
deren Verkaufseinheiten mit Lebensmitteln zu beachten (Artikel 44 Abs. 1 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1169/2011, der Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV)2). 
 
Zum Verständnis dieser Informationen ist das begleitende Studium der Verord-
nung über Fertigpackungen und andere Verkaufseinheiten (Fertigpackungsver-
ordnung – FPackV) zwingend erforderlich (www.gesetze-im-internet.de). 
 

Neben den Anforderungen an vorverpackte Lebensmitteln, welche in den §§ 15 und 
16 FPackV i.V.m. der LMIV geregelt sind, werden in § 19 FPackV unter der Über-
schrift „Für den unmittelbaren Verkauf vorverpackte Lebensmittel im Sinne des Ar-
tikels 44 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011“ Anforderungen an diese be-
sondere Verkaufsform geregelt. 
 
Vorverpackte Lebensmittel sind jede Verkaufseinheit, die als solche an den End-
verbraucher und an Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung abgegeben werden 
soll und die aus einem Lebensmittel und der Verpackung besteht, in die das Le-
bensmittel vor dem Feilbieten verpackt worden ist, gleichviel, ob die Verpackung es 
ganz oder teilweise umschließt, jedoch auf solche Weise, dass der Inhalt nicht ver-
ändert werden kann, ohne dass die Verpackung geöffnet werden muss oder eine 
Veränderung erfährt. 
 
Der unbestimmte Rechtsbegriff des unmittelbaren Verkaufs wird in der einschlä-
gigen Rechtsprechung und Kommentierung auf eine Dauer von maximal 48 Stun-
den begrenzt. Ist somit beabsichtigt, ein vorverpacktes Lebensmittel nicht innerhalb 
von 48 Stunden zu verkaufen, so gelten die Vorschriften an vorverpackte Lebens-
mittel gemäß §§ 15 und 16 der FPackV. 
 
Für Fertigpackungen mit Lebensmitteln, die im Hinblick auf ihren unmittelbaren Ver-
kauf vorverpackt werden, ist die Angabe der Nettofüllmenge verpflichtend (Artikel 9 
Abs. 1 Buchstabe e der LMIV). Wer Fertigpackungen im Hinblick auf ihren unmittel-
baren Verkauf überwiegend von Hand herstellt und anbietet, darf die Nennfüll-
menge auch durch ein Schild auf oder neben der Fertigpackung angeben (§ 38 Abs. 
7 FPackV). (unter Beachtung der nationalen Regelungen gemäß der §§ 20 bis 22) 
 
Nachstehenden Anforderungen sind zu erfüllen (§ 19 FPackV): 
 

 Die allgemeinen oder besonderen Nennfüllmengenanforderungen müssen 
erfüllt sein (§§ 9 bzw. 10 FPackV). 

 Bei der Kennzeichnung nach Stückzahl müssen die Anforderungen des § 26 
FPackV erfüllt sein. 

 Die zulässigen Minusabweichungen bei Fertigpackungen ungleicher Nenn-
füllmenge dürfen nicht überschritten werden (§ 32 Abs. 1 FPackV). 

 Die Anforderungen an Fertigpackungen mit Füllmengen von mehr als 10 kg 
oder mehr als 10 L müssen erfüllt sein (§ 34 Abs. 3 und 5 FPackV). 
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Ein Verkauf von für den unmittelbaren Verkauf vorverpackten Lebensmitteln, 
unabhängig davon, ob sie mit der Nennfüllmenge gekennzeichnet sind oder 
nicht, durch nachträgliche Bestimmung des Nettogewichts mittels Wägung 
unter Berücksichtigung des Taragewichts hebt die Pflicht zur Einhaltung der 
Anforderungen der FPackV nicht auf. Die Packung muss bereits mit der Net-
tofüllmenge gekennzeichnet sein, wenn sie für den unmittelbaren Verkauf be-
stimmt ist. Werden unterfüllte Packungen nach Wägung verkauft, liegt den-
noch ein Verstoß gegen die Regelungen der FPackV vor. 
 
Darüber hinaus gelten die Anforderungen an die Schriftgröße und die Lesbarkeit 
der Kennzeichnung (§ 38 FPackV), die Anforderungen an mehrere Packungen und 
Sammelpackungen (§ 39 FPackV) sowie die Kontroll- und Dokumentationspflichten 
bei der Herstellung von Fertigpackungen gleicher Nennfüllmenge mit Gewichts-
kennzeichnung oder Volumenkennzeichnung (§ 41 FPackV). 
 
Mögliche Bewertungskriterien für die Abgrenzung des für den unmittelbaren Verkauf 
vorverpackten Lebensmittels zu vorverpackten Lebensmitteln allgemein: 
 

 In welchem Zeitraum sollen die Packungen verkauft werden? 

 Kann von einem Verkauf binnen 48 Stunden ausgegangen werden? 
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